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0. Vorbemerkungen 

In Hygieneplänen festgelegte Maßnahmen dienen dem innerbetrieblichen Schutz vor 

Infektionskrankheiten. Als Gemeinschaftseinrichtung, in der Kinder betreut werden, kommt 

der Schule eine besondere Bedeutung zu. 

 

1. Ausschluss vom Präsenzunterricht und von Schulveranstaltungen  

Personen, die an bestimmten Infektionskrankheiten erkrankt sind oder bei denen ein 

entsprechender Krankheitsverdacht besteht, dürfen die Schule oder das Schulgelände nicht 

betreten und nicht an Schulveranstaltungen teilnehmen. Dies gilt auch für Personen, die unter 

häuslicher Quarantäne/Isolierung stehen. 

Einzelheiten hierzu finden Sie im Merkblatt des RKI zur Belehrung für Eltern und sonstige 

Sorgeberechtigte *: 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/Belehrungsbogen/belehrungsbogen_eltern_deut

sch.pdf?__blob=publicationFile  

Bei Auftreten von Symptomen in der Unterrichts-/Betreuungszeit wird die betroffene Person 

direkt nach Hause geschickt oder deren Abholung in die Wege geleitet. 

 

* Vorgaben der Kommunen, des Landes und des Bundes zu verpflichtenden Infektionsschutzmaßnahmen (z.  B. 

Corona-Verordnung oder Absonderungs-Verordnung) sind vorrangig zu beachten.   

 

2. Mitwirkungs- und Meldepflichten 

Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus ist der Schulleitung von den 

Erkrankten bzw. deren Sorgeberechtigten umgehend mitzuteilen. Das gilt auch für das 
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gesamte Personal der Schule. Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. 

m. § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der begründete Verdacht 

einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem 

Gesundheitsamt zu melden. Das Auftreten von bestimmten weiteren Infektionskrankheiten 

oder ein entsprechender Krankheitsverdacht ist der Schulleitung unverzüglich mitzuteilen. 

Einzelheiten hierzu finden Sie im Merkblatt des RKI zur Belehrung für Eltern und sonstige 

Sorgeberechtigte: 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/Belehrungsbogen/belehrungsbogen_eltern_deut

sch.pdf?__blob=publicationFile 

Die Schulleitung meldet das Auftreten von bestimmten Infektionskrankheiten oder einen 

entsprechenden Krankheitsverdacht dem zuständigen Gesundheitsamt. 

 

3. Information und Unterweisung zu Infektionsschutzmaßnahmen 

Über die Hygienemaßnahmen sind das Personal und andere Mitwirkende (z. B. im Rahmen 

der Betreuung), die Schülerinnen und Schüler sowie die Erziehungsberechtigten in geeigneter 

Weise durch die Schulleitung oder eine von ihr beauftragte Person zu unterrichten bzw. zu 

unterweisen. 

 

4. Erhöhtes Infektionsgeschehen 

Bei erhöhtem Infektionsgeschehen über erregerhaltige Tröpfchen und Aerosole (z. B. bei 

Erkältungs- oder Grippewellen, SARS-CoV-2 Ausbrüchen) wird empfohlen, * die folgenden  

bewährten Maßnahmen freiwillig zu beachten: 

Abstand vermindert das Risiko einer Infektion. Ein Abstand von möglichst 1,5 Metern zu 

anderen vermindert das Risiko einer Infektion über erregerhaltige Tröpfchen. 

Masken verringern das Risiko einer Infektion. In Innenräumen im öffentlichen Bereich und in 

öffentlichen Verkehrsmitteln reduziert das Tragen von Masken das Risiko einer Infektion. Das 

gilt besonders, wenn Menschen zusammentreffen, sich länger aufhalten und wenn der 

Abstand von möglichst 1,5 Metern nicht immer eingehalten werden kann.   

 

* Vorgaben der Kommunen, des Landes und des Bundes zu verpflichtenden Infektionsschutzmaßnahmen (z.  B. 

Corona-Verordnung oder Absonderungs-Verordnung) sind vorrangig zu beachten.   
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5. Lüftung  

Um gesundheitlich zuträgliche Raumluft sicherzustellen sowie zur Reduktion des 

Übertragungsrisikos von Infektionskrankheiten und Innenraumschadstoffen, ist eine 

regelmäßige und ausreichende Lüftung der Räume erforderlich. Gute Luftqualität leistet auch 

einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit sowie zur Vermeidung 

von unspezifischen Beschwerden und Geruchsproblemen. In Räumen mit Fensterlüftung ist 

das „20–5–20-Prinzip“ (20 Minuten Unterricht, 5 Minuten lüften, 20 Minuten Unterricht) zu 

befolgen. Die Lüftung hat als eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch möglichst vollständig 

geöffnete Fenster zu erfolgen. Je größer die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen 

ist, desto effektiver ist das Lüften. Daher ist bei kalten Außentemperaturen im Winter ein 

Lüften von ca. 3 - 5 Minuten sehr wirksam. An warmen Tagen muss länger gelüftet werden. 

Vor Beginn des Unterrichtes und in den Pausen soll unter Beachtung der Außentemperaturen 

gegebenenfalls auch länger gelüftet werden. Eine Dauerlüftung soll nicht erfolgen. 

Andauernde Zugluft ist zu vermeiden. Zusätzlich kann eine sogenannte Luftgüteampel, die die 

CO2-Konzentration misst, an das regelmäßige Lüften erinnern. Diese Luftgüteampeln sind in 

jedem Unterrichtsraum vorhanden. Lüftungsmaßnahmen können dann abhängig von der CO2-

Konzentration erfolgen. Steigt diese über 1.000 ppm, ist spätestens bei 1.500 ppm ein 

manuelles Lüften über Fenster vorzunehmen. 

 

6. Sanitärbereich 

Das korrekte Verhalten in den Toilettenräumen wird in jeder Klasse zu Beginn des Schuljahres 

besprochen. Urinale dürfen momentan nicht genutzt werden. 

Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher werden regelmäßig vom Hausmeister 

kontrolliert und aufgefüllt. Dies gilt auch für die Klassenräume. Regelmäßiges Händewaschen 

(z.B. nach der Pause, vor dem Frühstück) ist weiterhin notwendig. Abfallbehälter für 

Einmalhandtücher sind vorzuhalten. 

Grundsätzlich sollen sich so wenig Personen wie möglich auf der Toilette aufhalten. 

Die Toiletten sind regelmäßig auf Funktions- und Hygienemängel durch den 

Hausmeister zu prüfen. Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind 

täglich zu reinigen. Bei Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist 

nach Entfernung der Kontamination mit einem Desinfektionsmittel getränkten 

Einmaltuch eine prophylaktische Scheuer-Wisch-Desinfektion erforderlich. Dabei sind 

Arbeitsgummihandschuhe zu tragen. Wickelauflagen sind unmittelbar nach Nutzung 



zu desinfizieren. 

 

7. Reinigung 

Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleitungen Schulgebäude – Anforderungen an die 

Reinigung) ist zu beachten. Sie definiert Grundsätze für eine hygienische 

Schulreinigung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen hinsichtlich Technik 

und Methoden der Gebäudereinigung und rechtlicher Anforderungen durch das 

Infektionsschutzgesetz. Eine tägliche Zwischenreinigung der Toiletten wird um 10:30 Uhr 

vorgenommen. Die Müllbehälter sind täglich zu leeren. 

 

 

Gez. Wiebke Kokott, Schulleiterin 

 

 

 


